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Zur Besiegelung seiner Macht ließ sich der König durch einen 
Bischof (oder mehrere Bischöfe) weihen. An den Gebeten des Krö-
nungsordo, wie sie etwa im Pontificale Romano-Germanicum aufge-
zeichnet waren, lassen sich die Stellung des Königs und die Funktion 
seines Herrscheramts in verschiedenen Wendungen ablesen49. Gott 
hat das Volk dem König zur Lenkung und Regierung übergeben50. Das 
brauchte nicht mehr zu bedeuten als das, was die dei-gratia-Formel 
der Urkunden ausdrückte. Unmittelbares Gottesgnadentum ist gerade 
nicht gemeint, denn der Ordo sagt deutlich, daß der König sein Reich 
durch die Vermittlung einer anderen Instanz erhält: per officium nostrae 
benedictionis, mit anderen Worten: er erhält es letzten Endes zwar von 
Gott, aber vermittelt durch die erzbischöfliche Weihe51. Der Herrscher 
wurde dadurch zum christus domini, zum Gesalbten des Herrn; er 
wurde mediator cleri et plebis 52, er vermittelte zwischen Geistlichkeit 
und Volk. Was das bedeutet, wird in dem Ordo ebenfalls gesagt. „So 
wie wir“, spricht der weihende Erzbischof, „als Hirten und Seelenlen-
ker in den inneren Dingen anerkannt werden, so sollst du dich in den 
äußeren Dingen als Verehrer Gottes, als Verteidiger der Kirche und als 
tüchtiger Verwalter des dir anvertrauten Reichs erweisen“53. Es ist hier 
so etwas wie eine Gewaltenteilung zwischen Geistlichkeit und König 
angedeutet: Die Kirche ist für das Heil der Seelen zuständig, der König 
für das materielle Wohlergehen des Volks (einschließlich der Kirche). 
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